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1. TERMINSACHE: Bundesverfassungsgericht 
entscheidet zur Erbschaft- und Schenkung-
steuer

Mit Beschluss vom 27.9.2012 legte der Bundesfi nanzhof dem Bun-
desverfassungsgericht die Frage vor, ob das Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetz (ErbStG) in der im Jahr 2009 geltenden Fassung 
wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verfas-
sungswidrig ist.

Er ist der Auffassung, dass Teile des ErbStG gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verstoßen, weil die darin vorgesehenen Steuerver-
günstigungen in wesentlichen Teilbereichen von großer fi nanzieller 
Tragweite über das verfassungsrechtlich gerechtfertigte Maß hin-
ausgingen. Im Einzelnen stützt er seine Vorlage auf folgende Ge-
sichtspunkte:

• Die weitgehende oder vollständige steuerliche Verschonung des 
Erwerbs von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften oder Anteilen 
daran stellt eine nicht durch ausreichende Gemeinwohlgründe 
gerechtfertigte und damit verfassungswidrige Überprivilegie-
rung dar. 

• Das ErbStG ermöglicht es Steuerpfl ichtigen, durch rechtliche 
Gestaltungen nicht betriebsnotwendiges Vermögen, das den Be-
günstigungszweck nicht erfüllt, in unbegrenzter Höhe ohne oder 
mit nur geringer Steuerbelastung zu erwerben. 

• Die zusätzlich zu den Freibeträgen anwendbaren Steuervergüns-
tigungen zusammen mit zahlreichen anderen Verschonungen 
führen dazu, dass die Steuerbefreiung die Regel und die tat-
sächliche Besteuerung die Ausnahme sind. 

Anmerkung: Das Bundesverfassungsgericht verhandelte mündlich 
am 8.7.2014 zur Erbschaftsteuer. Mit einer Entscheidung ist Ende 
des Jahres zu rechnen. Was können die betroffenen Steuerpfl ichti-
gen noch tun? Eine konkrete Empfehlung ist nach derzeitigem Stand 
nicht ohne Weiteres und pauschal möglich. 
Es stellt sich die Frage, inwieweit das Bundesverfassungsgericht den 
Überlegungen des Bundesfi nanzhofs folgt. Geht man davon aus, be-
steht für betroffene Steuerpfl ichtige unter Umständen erheblicher 
Handlungs- und entsprechender qualifi zierter Beratungsbedarf. 
Steuerbescheide sollten ggf. in Absprache mit uns offengehalten 
werden. Auch sollten Sie bei Bedarf ein Vorziehen von Betriebsver-
mögensübertragungen mit uns besprechen.

2. Änderung an Steuergesetzen durch das 
sog. „Kroatiengesetz“

Der Bundesrat hat am 11.7.2014 dem Gesetz zur Anpassung des 
nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften zugestimmt. 

Umsatzsteuer auf elektronische Dienstleistungen neu geregelt: 
Telekommunikations-, Rundfunk-, Fernseh- und auf elektronischem 
Weg erbrachte Dienstleistungen an private Kunden innerhalb der 
Europäischen Union werden bisher in dem Staat mit Umsatzsteuer 
belegt, in dem das Unternehmen ansässig ist, das die Dienstleistung 
erbringt. Dies gilt z. B. auch für die großen Anbieter von Musik, Apps 
e-Books, und Filmen zum Download im Internet. Ab dem nächsten 
Jahr sind diese Umsätze in Deutschland zu versteuern, wenn der 
Kunde in Deutschland wohnt.  

Unternehmer, die solche Leistungen erbringen, müssen sich daher 
grundsätzlich in Deutschland umsatzsteuerlich erfassen lassen und 
hier ihren Melde- und Erklärungspfl ichten nachkommen. Alternativ 
können sie aber auch die neue Verfahrenserleichterung des „Mini-
One-Stop-Shop“ in Anspruch nehmen. Diese Verfahrenserleichte-
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rung gilt ab 1.1.2015 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU). Unternehmen in Deutschland können dann ihre in den 
übrigen Mitgliedstaaten der EU ausgeführten entsprechenden Um-
sätze über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf elektroni-
schem Weg erklären und die Steuer insgesamt entrichten. Die Teil-
nahme an der Sonderregelung kann auf elektronischem Weg dort ab 
dem 1.10.2014 mit Wirkung zum 1.1.2015 beantragt werden und 
gilt einheitlich für alle Staaten der EU. Für Anträge deutscher Un-
ternehmer stellt das BZSt ein Online-Portal unter http://www.bzst.
de zur Verfügung.

Erneute Änderung bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers bei Bauleistungen: Nach einer Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs vom 22.8.2013 sind die Regelungen zur Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und bei 
Gebäudereinigungsleistungen einschränkend dahingehend auszule-
gen, dass es für die Entstehung der Steuerschuld darauf ankommt, 
ob der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder 
sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhal-
tung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits 
zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Auf den An-
teil der vom Leistungsempfänger ausgeführten bauwerksbezogenen 
Werklieferungen oder sonstigen Leistungen an den insgesamt von 
ihm erbrachten steuerbaren Umsätzen kommt es nicht an. Dieser 
Ansicht hat sich die Finanzverwaltung zunächst angeschlossen 
(siehe hierzu auch Beitrag Nr. 9 in diesem Informationsschreiben).
Mit dem sog. Kroatiengesetz wird ab 1.10.2014 die bisherige Ver-
waltungsauffassung wiederhergestellt. Die Regelung, dass das Re-
verse-Charge-Verfahren nur zur Anwendung kommt, wenn mit der 
empfangenen Leistung auch wieder Bauleistungen erbracht werden, 
wird demnach wieder geändert. Danach stellt der Gesetzgeber auf 
das nachhaltige Erbringen von Bauleistungen ab. Als Nachweis stellt 
das Finanzamt dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Aus-
führung des Umsatzes gültige Bescheinigung aus. Für die Erstellung 
der Bescheinigung soll sich die Finanzverwaltung weiterhin an der 
10-%-Grenze orientieren.

Verkauf von Lebensversicherungen wird steuerpfl ichtig: Nach dem 
Verkauf der Lebensversicherung ist die Auszahlung bei Eintritt des 
Versicherungsfalls nicht mehr steuerfrei. Keine Steuerpfl icht ent-
steht jedoch bei Übertragungen im Zusammenhang mit Scheidun-
gen oder Nachlässen.
 
Weitere Änderungen: Zu den zahlreichen Änderungen im Steuer-
recht gehört eine Klarstellung, dass bei der Veräußerung von Divi-
dendenansprüchen vor dem Dividendenstichtag keine Steuerfreiheit 
besteht. Änderungen erfolgen auch im Bereich von Fremdwährungs-
geschäften; Steuergestaltungsmodelle mit Hilfe eines Wegzugs ins 
Ausland werden unterbunden. Eine weitere Änderung betrifft Un-
terhaltszahlungen. Künftig müssen die steuerlichen Identifi kations-
nummern der unterhaltenen Personen angegeben werden, damit 
deren Identität zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

3. Wechsel von der 1-%-Regelung zur 
Fahrtenbuchmethode

Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder 
verbilligt einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, führt das 
zu einem als Lohnzufl uss zu erfassenden steuerbaren Nutzungsvor-
teil des Arbeitnehmers. Denn der Arbeitnehmer ist um den Betrag 
bereichert, den er für eine vergleichbare Nutzung aufwenden müss-
te und den er sich durch die Überlassung des Fahrzeugs durch den 
Arbeitgeber erspart.

Der Wert der privaten Nutzung ist mittels der 1-%-Regelung zu 
ermitteln. Der Wert kann aber auch mit dem auf die private Nut-
zung entfallenden Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen 

angesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die durch das Kraftfahr-
zeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das 
Verhältnis der privaten Fahrten zu den übrigen Fahrten durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. Die Fahrten-
buchmethode bestimmt demnach den Wert der Privatnutzung als 
Anteil an den gesamten Fahrzeugaufwendungen und an der gesam-
ten Fahrleistung des Fahrzeugs.

Die Fahrtenbuchmethode ist nach einer Entscheidung des Bundesfi -
nanzhofs vom 20.3.2014 aber nur dann zugrunde zu legen, wenn der 
Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den gesamten Veranlagungszeit-
raum führt, in dem er das Fahrzeug nutzt; ein unterjähriger Wech-
sel von der 1-%-Regelung zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe 
Fahrzeug ist demnach nicht zulässig.

4. Aufbewahrung und Archivierung von 
elektronischen Kontoauszügen

Steuerpfl ichtige mit Gewinneinkünften nutzen verstärkt das On-
linebanking-Verfahren. Kontoauszüge werden daher zunehmend in 
digitaler Form von den Banken an die Kunden übermittelt. Sofern 
eine elektronische Übermittlung der Kontoauszüge erfolgt, sind die-
se aufbewahrungspfl ichtig, da es sich hierbei um originär digitale 
Dokumente handelt. 

Der Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die anschlie-
ßende Löschung des digitalen Dokuments verstoßen gegen die 
Aufbewahrungspfl ichten. Der Ausdruck stellt lediglich eine Kopie 
des elektronischen Kontoauszugs dar und ist beweisrechtlich ei-
nem originären Papierkontoauszug nicht gleichgestellt.

Die ausschließlich digitale Aufbewahrung setzt voraus, dass Sicher-
heitsverfahren eingesetzt werden und die Verfahren und die vor-
handenen Daten den Anforderungen in Bezug auf Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Unveränderbarkeit entsprechen.

Die Übermittlung von Kontoumsatzdaten an den Bankkunden in 
auswertbaren Formaten (z. B. als xls- oder csv-Datei) dient in der 
Regel der maschinellen Weiterverarbeitung der Umsatzdaten. Die 
digitale Aufbewahrung lediglich der xls- oder csv-Datei ist nicht 
ausreichend. 

Eine Alternative zu den dargestellten Anforderungen kann die Vor-
haltung des Kontoauszugs beim Kreditinstitut mit jederzeitiger Zu-
griffsmöglichkeit während der Aufbewahrungsfrist sein. Die Beach-
tung einer ordnungsmäßigen Buchführung liegt in allen Fällen in 
der Verantwortung des Steuerpfl ichtigen!

Im Privatkundenbereich besteht – mit Ausnahme der Steuer-
pfl ichtigen, bei denen die Summe der positiven Einkünfte mehr als 
500.000 € im Kalenderjahr beträgt – keine Aufbewahrungspfl icht 
für Kontoauszüge. 

5. Steuerhinterziehung deutscher Steuerpfl ich-
tiger jetzt auch in Österreich verfolgt

Mit dem sog. Amtshilfe-Durchführungsgesetz hat Österreich eine 
Verschärfung der Verfolgung von (deutschen) Steuersündern be-
schlossen. Damit wird Deutschland und anderen europäischen 
Staaten das Recht eingeräumt, bei Verdacht auf Steuerhinterzie-
hung Gruppenanfragen an die österreichische Finanzverwaltung zu 
stellen. Mit solchen automatisierten und standardisierten Anfragen 
können eine unbestimmte Zahl von Kontodaten angefordert werden, 
die die österreichischen Banken anonym zu Verfügung stellen, so-
dass Bankkunden davon nichts erfahren.



Anmerkung: Diese Regelung gilt seit dem 1.7.2014 und kann auch 
zurückliegende Steuerzeiträume erfassen – und zwar bereits ab dem 
Jahr 2011. Auch wer die Bankverbindung bereits aufgelöst hat, kann 
durch solche Anfragen erfasst werden. Nachdem im deutschen Steu-
errecht zum 1.1.2015 mit einer Verschärfung der Regelungen zur 
Selbstanzeige zu rechnen ist, sollten Betroffene sich schnellstens 
beraten lassen.

6. Werbungskostenabzug für Selbstanzeigen?

Die Selbstanzeigen bei den Finanzämtern nahmen in den letzten 
Jahren erheblich zu. Die Kosten für die Nachdeklaration von nicht 
angegebenen Kapitalerträgen für die Vergangenheit sind nicht un-
wesentlich. Hier stellt sich die Frage, inwieweit diese Kosten steu-
erlich geltend gemacht werden können. Dazu hat das Finanzgericht 
Köln (FG) im Jahr 2013 entschieden, dass Aufwendungen im Zusam-
menhang mit Kapitalerträgen, die dem Steuerpfl ichtigen vor dem 
1.1.2009 zugefl ossen sind, weiterhin unbeschränkt als (nachträgli-
che) Werbungskosten abgezogen werden können. Das im Jahr 2009 
mit der Abgeltungssteuer bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
eingeführte Abzugsverbot für Werbungskosten fi ndet hier nach Auf-
fassung des FG keine Anwendung.

Im entschiedenen Fall hatte ein Steuerpfl ichtiger Kapitaleinkünfte 
für das Jahr 2010 in Höhe von 11.000 € erklärt. Daneben machte er 
Steuerberatungskosten in Höhe von 12.000 € als Werbungskosten 
geltend, die im Rahmen einer Selbstanzeige von Kapitalerträgen der 
Jahre 2002 bis 2008 entstanden sind. Das Finanzamt gewährte le-
diglich den Sparer-Pauschbetrag. 

Das FG gab jedoch dem Steuerpfl ichtigen recht. Nach seiner Auf-
fassung sind die neuen Vorschriften der Abgeltungssteuer erstmals 
auf nach dem 31.12.2008 zufl ießende Kapitalerträge anzuwenden. 
Neben den tatsächlichen Werbungskosten in Bezug auf die Einkünf-
te vor 2009 gewährte das FG für die Kapitalerträge aus 2010 zu-
sätzlich den Sparer-Pauschbetrag. Denn hier kämen im Grunde zwei 
Besteuerungssysteme neben einander zur Anwendung. Für den nach 
Abzug des Pauschbetrags und der (nachträglichen) Werbungskosten 
entstehenden Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen greife 
auch die Verlustabzugsbeschränkung nicht ein. Auch diese komme 
nur für Kapitalerträge zur Anwendung, die nach 2008 zugefl ossen 
seien.

Anmerkung: Die Revision ist beim Bundesfi nanzhof unter dem Az. 
VIII R 34/13 anhängig. Unter dem Az. 8 K 1937/11 liegt beim FG ein 
weiteres Verfahren zu derselben Problematik vor. Betroffene Steuer-
pfl ichtige sollten entsprechende Kosten bei ihrer Einkommensteu-
ererklärung angeben und bei Ablehnung durch das Finanzamt nun-
mehr mit Hinweis auf das beim BFH anhängige Verfahren Einspruch 
einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen.

7. Recht auf Urlaub für Minijobber

Arbeitnehmer, die einen Minijob ausüben, gelten nach dem Teilzeit- 
und Befristungsgesetz als Teilzeitbeschäftigte und haben damit wie 
jeder Arbeitnehmer Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Bei 
einer 6-Tage-Woche beträgt der gesetzliche Urlaubsanspruch min-
destens 4 Wochen bzw. 24 Werktage im Jahr, die tatsächliche An-
zahl der Urlaubstage muss jedoch auf die zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinbarten wöchentlichen Werktage umgerechnet 
werden. 

Berechnung des Urlaubsanspruchs: Individuelle Arbeitstage pro 
Woche x 24 : 6 = Urlaubstage. Da Minijobber wegen des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung nicht ohne sachlichen Grund benachtei-
ligt werden dürfen, kann der Urlaubsanspruch höher ausfallen, wenn 

der Arbeitgeber ihren vollzeitbeschäftigten Kollegen einen längeren 
Jahresurlaub gewährt.

Beispiel: Einem Arbeitnehmer, der 5 Tage die Woche arbeitet, stehen 
20 Urlaubstage (5 × 24 : 6) im Jahr zu, auch wenn er insgesamt nur 
10 Stunden die Woche arbeitet. Leistet er diese 10 Stunden dagegen 
an 2 Werktagen in der Woche ab, stehen ihm nur 8 Urlaubstage zur 
Verfügung (2 × 24 : 6).

8. Erdienenskriterien für Pensionszusagen bei 
mittelbarer Erhöhung

Bei Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nimmt der Bun-
desfi nanzhof (BFH) eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) an, 
wenn die GmbH einem gesellschaftsfremden Geschäftsführer unter 
ansonsten vergleichbaren Umständen keine entsprechende Zusage 
erteilt hätte. 

Bei einer Pensionszusage zugunsten eines Gesellschafter-Geschäfts-
führers einer GmbH muss die begünstigte Person während der ihr 
voraussichtlich verbleibenden Dienstzeit den Versorgungsanspruch 
noch erdienen können. Das wird dann nicht angenommen, wenn 
zwischen dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehenen Eintritt in 
den Ruhestand nur noch eine derart kurze Zeitspanne liegt, in der 
der Versorgungsanspruch vom Begünstigten nicht mehr erdient wer-
den kann. 

Ein Versorgungsanspruch ist von einem beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer (Beteiligung über 50 %) grundsätzlich nur dann 
erdienbar, wenn zwischen der Erteilung der Pensionszusage und dem 
vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand ein Zeitraum von mindes-
tens 10 Jahren liegt. Bei einem nicht beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer ist ein Versorgungsanspruch grundsätzlich nur dann 
erdienbar, wenn dieser Zeitraum zwar mindestens 3 Jahre beträgt, 
der Gesellschafter-Geschäftsführer dem Betrieb aber mindestens 
12 Jahre angehört. Werden die Fristen unterschritten, sind sämtliche 
Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als vGA zu behandeln.

Für eine nachträgliche Erhöhung einer erteilten Pensionszusage 
durch Anhebung des Bemessungssatzes vom ruhegehaltsfähigen 
Gehalt gelten dieselben Maßstäbe wie für Erstzusagen auf eine Ver-
sorgungsanwartschaft. Eine nachträgliche Zusage ist danach eigen-
ständig auf ihre Erdienbarkeit zu prüfen. 

In einem vom Finanzgericht Düsseldorf (FG) am 9.12.2013 entschie-
denen Fall wurden mittelbar die Pensionsansprüche durch Erhöhung 
der bemessungsrelevanten Aktivbezüge verändert. Das FG ist der 
Ansicht, dass auch solche „indirekten“ Anwartschaftserhöhungen 
jedenfalls dann an den Erdienbarkeitsgrundsätzen zu messen sind, 
wenn die Gehaltssteigerung zu einer „spürbaren Anhebung der An-
wartschaftszusage zum Ende des Berufslebens des Geschäftsfüh-
rers“ führt. 

9. Bundesfi nanzministerium äußert sich erneut 
zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei Bauleistungen

Nach seiner Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 
22.8.2013 sind die Regelungen zur Steuerschuldnerschaft des Leis-
tungsempfängers bei Bauleistungen und bei Gebäudereinigungsleis-
tungen nach § 13b UStG einschränkend dahingehend auszulegen, 
dass es für die Entstehung der Steuerschuld darauf ankommt, ob 
der Leistungsempfänger die an ihn erbrachte Werklieferung oder 
sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhal-
tung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, seinerseits 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2014 = -0,73, 1.1.2014 - 30.6.2014 = -0,63 %, 1.7.2013 - 31.12.2013 = -0,38 %,  
  1.1.2013 – 30.6.2013 = -0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %(§ 247 Abs. 1 BGB) 
  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2014: Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4; Januar = 105,9 
2013: Dezember = 106,5; November =106,1; Oktober = 105,9; September = 106,1; 

 August = 106,1; Juli = 106,1; Juni = 105,6
 Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren 

 
Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 

werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

zur Erbringung einer derartigen Leistung verwendet. Auf den An-
teil der vom Leistungsempfänger ausgeführten bauwerksbezogenen 
Werklieferungen oder sonstigen Leistungen an den insgesamt von 
ihm erbrachten steuerbaren Umsätzen kommt es nicht an.

Der Nachweis durch den Unternehmer, dass der Leistungsempfän-
ger die von ihm erbrachte Bauleistung selbst zur Erbringung einer 
Bauleistung verwendet, kann auch mit einer entsprechenden, bei-
spielsweise in den Vertrag aufgenommenen Bestätigung des Leis-
tungsempfängers hierüber erbracht werden.

Zur Vermeidung von Abrechnungsproblemen bei den Unternehmern 
legt das Bundesfi nanzministerium – bei vor dem 15.2.2014 geleiste-
ten Anzahlungen für Bauleistungen, die nach dem 14.2.2014 ausge-
führt werden – eine Vereinfachungsregelung fest.

Haben leistender Unternehmer und Leistungsempfänger die Steu-
erschuldnerschaft des Leistungsempfängers für eine Bauleistung, 
die vor dem 15.2.2014 ausgeführt worden ist, einvernehmlich an-
gewendet, soll es nicht beanstandet werden, wenn sie nach dem 
14.2.2014 ebenso einvernehmlich festlegen, an der seinerzeitigen 
Entscheidung festzuhalten. Die Notwendigkeit von Rechnungsbe-
richtigungen besteht nicht. Gleiches gilt für Bauleistungen, mit de-
ren Ausführung vor dem 15.2.2014 begonnen worden ist.

Im Übrigen wird es – auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs – nicht 
beanstandet, wenn leistender Unternehmer und Leistungsempfänger 
für eine vor dem 15.2.2014 erbrachte Bauleistung einvernehmlich 
davon ausgegangen sind, dass der leistende Unternehmer Steuer-
schuldner ist, auch wenn in Anwendung des o. a. BFH-Urteils der 
Leistungsempfänger Steuerschuldner wäre.

10. Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten 
Gebäuden

Mit Urteil vom 7.5.2014 bestätigt der Bundesfi nanzhof (BFH) seine 
bisherige Rechtsprechung, wonach sich bei der Errichtung eines ge-
mischt – also sowohl privat als auch betrieblich – genutzten Gebäu-
des die Vorsteueraufteilung im Regelfall nach dem objektbezogenen 
Flächenschlüssel richtet. Die Vorsteuerbeträge sind jedoch dann 
nach dem (objektbezogenen) Umsatzschlüssel aufzuteilen, wenn 
erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschiedenen 
Zwecken dienenden Räume bestehen.

Da der Flächenschlüssel in der Regel eine präzisere Bestimmung des 
Pro-rata-Satzes ermöglicht, schließt er sowohl den gesamtunter-
nehmensbezogenen wie auch den objektbezogenen Umsatzschlüs-
sel aus. Der Flächenschlüssel fi ndet aber nach Auffassung des BFH 
dann keine Anwendung, wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten 
(Höhe der Räume, Dicke der Wände, Innenausstattung) erhebliche 
Unterschiede aufweist. In solchen Fällen ist die Vorsteueraufteilung 
anhand des objektbezogenen Umsatzschlüssels vorzunehmen. 

11. Gesetz über Leistungsverbesserungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 13.6.2014 das Rentenpaket 
gebilligt. Es weitet die Altersrente für besonders langjährig Versi-
cherte aus. Diese können dadurch – unter weiteren Voraussetzun-
gen – bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine abschlagfreie 
Altersrente ab Vollendung des 63. Lebensjahres beziehen. Die Mög-
lichkeit besteht seit dem 1.7.2014.

Voraussetzung für die abschlagfreie Rente: Grundsätzlich sind 
45 Jahre Pfl ichtbeiträge aus Beschäftigung und selbstständiger Tä-
tigkeit erforderlich. Ab 1.7.2014 können aber nur Arbeitnehmer mit 
63 in Rente gehen, die vor dem 1.1.1953 geboren sind. Wurde der 
Mitarbeiter später geboren, steigt die Altersgrenze pro Jahrgang um 
jeweils 2 Monate an. In Zukunft kann die abschlagfreie Rente immer 
2 Jahre vor der regulären Altersrente beansprucht werden.

Der Renteneintritt ist freiwillig: Eine Pfl icht, in den Ruhestand zu 
gehen, kann vom Arbeitgeber nicht hergeleitet werden. Dass ein 
Mitarbeiter mit 63 abschlagfrei in Rente gehen könnte, berechtigt 
den Arbeitgeber aber nicht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 
Will der Arbeitnehmer in Rente gehen, muss er kündigen oder sich 
mit seinem Arbeitgeber auf einen Aufhebungsvertrag einigen. 

Bessere Anspruchsvoraussetzungen: Kurzzeitige Unterbrechungen 
durch Arbeitslosigkeit (Bezug von Arbeitslosengeld I), Zeiten der 
Pfl ege, sofern Versicherungspfl icht bestand, Erziehung von Kin-
dern bis zum 10. Lebensjahr sowie Schlechtwetter-, Insolvenz- oder 
Kurzarbeitergeld werden angerechnet. Nicht berücksichtigt werden 
Zeiten mit Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Um 
Frühverrentungen zu vermeiden, werden Zeiten des Arbeitslosen-
geldbezugs in den letzten 2 Jahren vor der abschlagfreien Rente ab 
63 nicht mehr mitgezählt. Eine Ausnahme ist jedoch für Zeiten des 
Arbeitslosengeldbezugs vorgesehen, die durch eine Insolvenz oder 
eine vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht 
wurden. Denn in diesen Fällen liegt typischerweise keine miss-
bräuchliche Frühverrentung vor.

Hinzuverdienst: Höchstens 450 € im Monat dürfen Rentner, die mit 
63 in Rente gehen, hinzuverdienen. Verdienen sie mehr, wird die 
Rente nur als Teilrente in Höhe von zwei Drittel, ein Halb oder ein 
Drittel ausbezahlt. Unbegrenzt hinzuverdienen dürfen Rentner erst 
mit Erreichen der Regelaltersgrenze.

Erziehungsleistung besser anerkannt: Mit dem Rentenpaket wird 
die Erziehungsleistung von Müttern und Vätern, deren Kinder vor 
1992 geboren wurden, in der Rente stärker als bisher anerkannt. 
Die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene 
Kinder erhöhen sich dafür um 12 Monate. Auch Menschen mit ver-
minderter Erwerbsfähigkeit sichert das Gesetz besser ab. Diese sollen 
zukünftig so gestellt sein, als ob sie mit ihrem bisherigen durch-
schnittlichen Einkommen 2 Jahre länger weitergearbeitet hätten.


